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Wie kommt es zu verwahrlosten Immobilien?

Untersuchung an Fallbeispielen 

• Eigentümer kümmern sich nicht um ihren Besitz

• die „falschen“ Mieter ziehen ein 
- Mieterkündigungsschutzgesetz errichtet Hürden

• Fehlverhalten wird zu lange geduldet

• Schäden werden nicht beseitigt
- Bauunterhaltung unterbleibt



Stormstraße 49



Aufgeteilt in Eigentumswohnungen

11 private Eigentümer
Wohnorte: 
Stuttgart, Berlin, Leipzig, Hannover,…

Leerstand: 100%

Verhandlungsstand: 
2 Whg. ersteigert
8 Whg. Kaufangebot
1 Whg. offen – Eigentümer pokert

Nach WEG änd. 2007: Mehrheitsbeschlüsse mit 75%

Beispiel:   Stormstraße 49



Stormstraße 44



Beispiel:   Stormstraße 44
Eigentümer: 
Immobiliengesellschaft mbH 
Sitz: 12439 Berlin
Insolvenzverfahren läuft

Leerstand: 100%

Begutachtung durch das
Bauordnungsamt, 06/2007:
Balkone sind zu sperren

12/2007: Brandschaden, 
Sicherungsmaßnahmen 
durch die Stadt als Ersatzmaßnahme vorgenommen
Verhandlungsstand: Not. Kaufangebot liegt vor
– Löschungsbewilligung erteilt



Problem:
viele Eigentümer sind nicht handlungsfähig

Gründe:
• Eigentümer insolvent (unbekannt verzogen)

• Vielzahl von Eigentümern (Eigentumswohnungen)

• Eigentümer Gesellschaften, Immobilienfonds ohne Interesse      

für Objekt und Wohnumfeld

Folgen:
häufig Zwangsversteigerungen

Handel mit Wohnungen, Spekulationsgeschäfte

Häuser werden nur optisch aufpoliert



Anteil am Immobilienmarkt, Stand 2006

Dortmund 5,1%
Duisburg 4,5%
Essen 4,9%

Münster 1,8%
Bonn 1,9%

Bremerhaven 9,1%

Zwangsversteigerungen



Potsdamer Straße/ Eupener Straße



Uhlandstraße 19



Lutherstraße/ Goethestraße



Pressebericht
März 2007

Handlungsdruck



Lehe

Übersicht 
Handlungsbedarf
an Gebäuden

Stand Juli 2008

hoch

mittel

niedrig

Handlungsbedarf



Diskussion im ExWoSt- Prozess 2007

Prof. Schmidt- Eichstädt
nimmt Stellung zum 
Vorschlag Bremerhaven, 
ein Vorkaufsrecht
für Gemeinden im
Zwangsverfügungs-
verfahren einzuführen



Stadtumbau: Gutachten des Bundes

Rechtsgutachten

Untersuchung der bestehenden rechtlichen Möglichkeiten /
Stellungnahme zum Vorschlag Bremerhavens

Leitfaden zur Praxis

Zusammenstellung von rechtlichen, konzeptionellen und 
organisatorischen Handlungsmöglichkeiten, 
Bundesweite Fallstudien und Beispiele



• Modernisierungsgebot ( §177 BauGB)

• Stadtumbau (§§171a-d BauGB)

• Vorkaufsrecht (§§24 ff. BauGB)

• Rückbaugebot (§179 BauGB)

Anwendung des vorhandenen 
städtebaurechtlichen Instrumentariums (BauGB)



§ 177 Modernisierungs- und 
Instandsetzungsgebot

(1) Weist eine bauliche Anlage nach ihrer inneren oder 
äußeren Beschaffenheit Missstände oder Mängel auf, deren 
Beseitigung oder Behebung durch Modernisierung oder 
Instandsetzung möglich ist, kann die Gemeinde die 
Beseitigung der Missstände durch ein Modernisierungsgebot 
und die Behebung der Mängel durch ein 
Instandsetzungsgebot anordnen. 
Zur Beseitigung der Missstände und zur Behebung der 
Mängel ist der Eigentümer der baulichen Anlage verpflichtet.
(…)

Baugesetzbuch



§§ 171 a-d Stadtumbau

§ 171 a
(1) Stadtumbaumaßnahmen in Stadt- und Ortsteilen, deren 

einheitliche und zügige Durchführung im öffentlichen 
Interesse liegen, können auch an Stelle von oder 
ergänzend zu sonstigen Maßnahmen nach diesem 
Gesetzbuch nach den Vorschriften dieses Teils 
durchgeführt werden. 

(2) Stadtumbaumaßnahmen sind Maßnahmen, durch die in 
von erheblichen städtebaulichen Funktionsverlusten …

Baugesetzbuch



Vorkaufsortsgesetz Bremerhaven
§ 1 Anwendungsbereich

Dieses Ortsgesetz gilt für die in der Anlage dargestellten und benannten Grundstücke 
in den Stadtteilen Lehe und Geestemünde. 
Es handelt sich um die nachfolgend aufgeführten bebauten Grundstücke:

Fritz-Reuter-Straße 13 - 15 Moltkestraße 26
Uhlandstraße 19 Fritz-Reuter-Straße 17
Heinrichstraße 40 Potsdamer Straße 10
Körnerstraße 44 Dionysiusstraße 71
Körnerstraße 44 a Krumme Straße 40
Körnerstraße 46 Poststraße 7 - 13
Stormstraße 44 Stormstraße 49
Lutherstraße 24 Schillerstraße 84

Die Anlage ist Bestandteil dieses Ortsgesetzes.

§ 2 Vorkaufsrecht
(1) Der Stadt Bremerhaven steht für die in § 1 bezeichneten Grundstücke ein 
Vorkaufsrecht im Sinne des § 25 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB zu.
(2) Die Eigentümer der unter das Vorkaufsrecht fallenden Grundstücke sind 
verpflichtet, der Stadt den Abschluss eines Kaufvertrages über ihr Grundstück 
unverzüglich anzuzeigen.



Vorkaufsortsgesetz Bremerhaven
Beispiele



§ 179 Rückbau- und Entsiegelungsgebot 

(1) Die Gemeinde kann den Eigentümer verpflichten zu 
dulden, dass eine bauliche Anlage im Geltungsbereich 
eines Bebauungsplans ganz oder teilweise beseitigt wird, 
wenn sie 
(…)
2. 
Missstände oder Mängel im Sinne des § 177 Abs. 2 und 3 
Satz 1 aufweist, die auch durch eine Modernisierung oder 
Instandsetzung nicht behoben werden können.
(…)

Baugesetzbuch



Stadtumbau: Rechtsgutachten

Untersuchung der bestehenden rechtlichen Möglichkeiten

Ergebnis:

Bestehende städtebauliche Instrumente ermöglichen keinen 
hinreichenden Zugriff für Gemeinden auf verwahrloste 
Immobilien, bzw. sind nicht praktikabel

Empfehlung:

§ 177 BauGB (Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot) 
um gemeindliches Enteignungsrecht erweitern oder auf der 
Grundlage eines Katasters verwahrloster Immobilien spezielle 
Eingriffsrechte der Gemeinden im BauGB begründen



Fallbeispiele

Arbeitshilfen

Stadtumbau: Leitfaden zur Praxis



Baugesetzbuch

§ 207 von Amts wegen bestellter Vertreter

Ist ein Vertreter nicht vorhanden, so hat das Vormundschaftsgericht auf 
Ersuchen der zuständigen Behörde einen rechts- und sachkundigen 
Vertreter zu bestellen 
1. für einen Beteiligten, dessen Person unbekannt, oder für eine Person, 
deren Beteiligung ungewiss ist, 
2. für einen abwesenden Beteiligten, dessen Aufenthalt unbekannt oder
dessen Aufenthalt zwar bekannt, der aber an der Besorgung seiner
Vermögensangelegenheiten verhindert ist, 
3. (…) 
4. für Gesamthandseigentümer oder Eigentümer nach Bruchteilen (…), 
wenn sie der Aufforderung der zuständigen Behörden, einen gemeinsamen 
Vertreter zu bestellen, innerhalb der ihnen gesetzten Fristen nicht 
nachgekommen sind, 
5. bei herrenlosen Grundstücken zur Wahrung der aus dem Eigentum sich 
ergebenden Rechte und Pflichten. 



Änderung der Landesbauordnung

Ergänzung § 79 BremLBO

neu:

Soweit bauliche Anlagen nicht genutzt werden und im Verfall 
begriffen sind, kann die Bauaufsichtsbehörde den Abbruch 
oder die Beseitigung anordnen, es sei denn, dass ein 
öffentliches oder schutzwürdiges privates Interesse an ihrer 
Erhaltung besteht.

Inkrafttreten voraussichtlich 1. Januar 2010



Ausblick

• Anwendung Vorkaufsortsgesetz

• Ergänzung Bremische Bauordnung (zum 1.1.2010)

• Gesetzesänderung BauGB ??



Beispiel Europa

Steht eine Immobilie länger als ein Jahr 
leer, darf sie besetzt werden.

Niederlande, Großbritannien, …

Niederlande:
Studenten besetzen ein 
leerstehendes Haus,
bauen es um zu 10 
Studentenwohnungen



Beispiel USA

Polizeichef Stadt Indio, 
Kalifornien: 
„Wenn Sie nicht kommen und 
sich um Ihren Besitz kümmern, 
kommen wir, nehmen Sie fest 
und stellen Sie in Kalifornien 
vor Gericht.“

Gesetz zur Verpflichtung der 
Banken, Häuser nicht 
zahlungsfähiger Darlehens-
nehmer instand zu halten

Geldstrafen 
bis zu 25.000 US$ möglich

Patrouillen der 
Ordnungsbehörde



Vielen Dank 
für die Aufmerksamkeit!

Norbert Friedrich
Stadtplanungsamt Bremerhaven
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